
STATUTEN

der

Enespa AG

mit Sitz in Appenzell Al

Grundlage

Artikel 1 - Firma und Sitz 

Unter der Firma 

Enespa AG

besteht mit Sitz in Appenzell AI auF unbestimmte Dauer eine AktiengesellschaFt gemäss Art. 
620 FF. OR.

Artikel 2 - Zweck

Die GesellschaFt beschäFtigt sich mit der Entwicklung und deren Betrieb von innovativen, 
nachhaltigen Umwelttechnologien aller Art im Sinne der globalen KreislauFwirtschaFt sowie 
weltweiter Handel mit Waren aller Art.

Die GesellschaFt kann Zweigniederlassungen und TochtergesellschaFten im In- und Ausland 
errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Ge- 
schäFte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Ge­
sellschaFt kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und ver­
walten. Sie kann auch Finanzierungen Für eigene oder Fremde Rechnung vornehmen sowie 
Garantien und BürgschaFten Für TochtergesellschaFten und Dritte eingehen.
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II. Kapital

Artikel 3 - Aktienkapital und Aktien

Das Aktienkapital beträgt CHF 3'903'584.70 und ist eingeteilt in 11 '818'637 Namenaktien 
(Stimmrechtsaktien) zu CHF 0.10 und 2721 '721 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 1.00.

Die Aktien sind vollständig liberiert.

Artikel 3a - Kapitalband

1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital bis zum 28.06.2028 jederzeit ein oder 
mehrere Male:
I. auf bis zu CHF 5'318'359.70 durch Ausgabe von bis zu 1 '414'775.00 vollständig zu libe- 

rierenden Namenaktien mit einem Nennwert von Je CHF 1.00 zu erhöhen und/oder 
II. auf bis zu CHF 1'792'573.85 herabzusetzen. Eine Herabsetzung kann durch Vernich­

tung von bis zu 1'733'212 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.00, durch Herabset­
zung des Nennwerts im Betrag von bis zu CHF 0.50 pro Namenaktie, oder durch eine 
Kombination von beidem erfolgen.

2. Im Fall einer Kapitalerhöhung:
a. legt der Verwaltungsrat die Anzahl Aktien, den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, 

den Zeitpunkt der Ausgabe, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Be­
ginn der Dividendenberechtigung fest, darf jedoch nur Aktien ausgeben, die mit einer 
bereits ausgegebenen Kategorie von Aktien fungibel sind. Dabei kann der Verwal­
tungsrat neue Aktien mittels Festübernahmä durch eine Bank oder einen anderen Drit­
ten und anschliessenden Angebots an die bisherigen Aktionäre ausgeben. Der Verwal­
tungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu beschränken oder auszu- 
schliessen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen 
oder diese bzw. die Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt 
werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesell­
schaftverwenden.

b. ist der Verwaltungsrat ermächtigt, die Bezugsrechte der Aktionäre zu entziehen oder 
zu beschränken und Bezugsrechte einzelnen Aktionären oder Dritten zuzuweisen: Als 
wichtige Gründe gelten insbesondere die Finanzierung (und Refinanzierung) von 
Übernahmen, die Finanzierung von Investitionsprojekten der Gesellschaft durch Akti­
enplatzierungen zu Marktkonditionen oder die Beteiligung der Arbeitnehmenden.

c. Für die Beteiligung der Arbeitnehmenden ist eine Tranche von 300'000 Aktien à CHF 
1.00 Nennwert vorgesehen, die der VR gemäss definierten Meilenstein-Ereignissen 
oder besonderen Leistungen an die Arbeitnehmenden zuteilen kann. Der Ausgabe­
preis wird vom VR festgelegt.

3. Im Rahmen dieses Kapitalbands ist der Verwaltungsrat auch ermächtigt:
a. eine Kapitalerhöhung durch Umwandlung von freien Reserven in Aktienkapital vorzu­

nehmen;
b. Kapitalherabsetzungen durch Nennwertreduktion bis zu vier Mal pro Jahr durchzufüh­

ren und den Herabsetzungsbetrag nach Anpassüng der Statuten an die Aktionäre aus­
zuzahlen;

c. anstelle einer Kapitalerhöhung durch Erhöhung des Aktienkapitals, Partizipationskapi­
tal von bis zu CHF 1 'OOO'OOO zu schaffen durch Ausgabe von bis zu S'OOO'OOO 
Partizipationsscheinen mit je CHF 0.20 Nennwert.

4. Zeichnung und Erwerb neuer Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Al
terliegen den Beschränkungen von Artikel 7 dieser Statuten.
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Artikel 4 - AktienzertiFikate Titel- / VerbrieFungsarten

Die Namenaktien der GesellschaFt werden als Wertrechte ausgegeben und als BucheFFekten 
geFührt.

Jede Aktionärin und jeder Aktionär kann von der GesellschaFtJederzeit und kostenlos die Aus­
stellung einer Bescheinigung über die in ihrem / seinem Eigentum stehenden Namenaktien 
verlangen, hat jedoch keinen Anspruch auF Druck und AuslieFerung von Urkunden Für Namen­
aktien oder auF Umwandlung der ausgegebenen Namenaktien in eine andere Form gemäss 
BEG.

Die Übertragung der als BucheFFekten geFührte Namenaktien und die Bestellung von Sicher­
heiten an diesen richten sich nach den Bestimmungen des BucheFFektengesetzes. Eine Über­
tragung oder Bestellung von Sicherheiten durch schriFtliche Abtretungserklärung (Zession) ist 
ausgeschlossen.

Die GesellschaFt kann die Namenaktien jederzeit ohne Zustimmung der Aktionäre in eine an­
dere Form umwandeln sowie die als BucheFFekten geFührten Namenaktien aus dem Verwah­
rungssystem zurückziehen.

Jede Ausübung von Aktionärsrechten schliesst die Anerkennung der GesellschaFtsstatuten in 
der jeweils gültigen Fassung in sich ein.

Artikel 5 - Umwandlung, Zerlegung und Zusammenlegung von Aktien

Die Generalversammlung kann bei unverändert bleibendem Aktienkapital durch Statutenän­
derung jederzeit Namenaktien in Inhaberaktien und Inhaberaktien in Namenaktien umwan­
deln sowie Aktien in solche von kleinerem Nennwert zerlegen oder zu solchen von grösserem 
Nennwert Zusammenlegen, wobei letzteres der Zustimmung des Aktionärs bedarF.

Artikel 6 - Aktienbuch

Der Verwaltungsrat Führt über alle Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer 
und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden.

Im Verhältnis zur GesellschaFt gilt als Aktionär oder als Nutzniesser, wer im Aktienbuch einge­
tragen ist.

Artikel 7 - Übertragung der Aktien

Die Übertragung der Namenaktien oder die Begründung einer Nutzniessung an den Namen­
aktien bedarF der Genehmigung durch den Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat kann das Gesuch um Zustimmung ablehnen, wenn er im Namen der Ge- 
seilschaFt dem Veräusserer der Aktien anbietet, die Aktien Für deren Rechnung, Für Rechnung 
anderer Aktionäre oder Für Rechnung Dritter zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches 
zu übernehmen oder wenn der Erwerber nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien im eige­
nen Namen und auF eigene Rechnung erworben hat.

Sind die Aktien durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstrecki 
worben worden, so kann der Verwaltungsrat das Gesuch um Zustimmung nur ablehne 
er im Namen der GesellschaFt dem Erwerber die Übernahme der Aktien zum wirklich!
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anbietet. Der Erwerber kann verlangen, dass der Richter am Sitz der Gesellschaft den wirkli­
chen Wert bestimmt. Die Kosten der Bewertung trägt die Gesellschaft.
Artikel 8: Öffentliches Kaufangebot

Inhaber oder Erwerber von Aktien, die direkt, indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit 
Dritten über mehr als 33 1 /3 Prozent der Stimmrechte der Gesellschaft verfügen oder erwer­
ben, sind nicht zu einem öffentlichen Kaufangebot gemäss Art. 135 und 163 des Bundesgeset­
zes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivate­
handel (FinfraG) verpflichtet.

IIA. Fremdkapital 

Artikel 9: Anleihen

Die Gesellschaft kann Obligationenanleihen mit oder ohne Sicherheit, insbesondere auch Wan­
del- und Optionsanleihen ausgeben und solche von Tochtergesellschaften garantieren.

III. Organisation der Gesellschaft

A. Generalversammlung

Artikel 10 - Befugnisse

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre, ihr stehen fol­
gende unübertragbare Befugnisse zu:

1. die Festsetzung und Änderung der Statuten;

2. die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle und allenfalls des 
Konzernprüfers;

3. die Genehmigung des Jahresberichtes und allenfalls der Konzernrechnung;

4. die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwen­
dung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tanti­
eme;

5. die Festsetzung der Zwischendividende und die Genehmigung des dafür erforderlichen 
Zwischenabschlusses;

6. die Beschlussfassung über die Rückzahlung der gesetzlichen Kapitalreserve;

7. die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;

8. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Ge­
setz oder die Statuten Vorbehalten sind.
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Artikel 11 - Einberufung und Traktandierung

Die ordentliche Versammlung Findet alljährlich innerhalb sechs Monaten nach Schluss des Ge­
schäftsjahres statt, ausserordentliche Versammlungen werden je nach Bedürfnis einberuFen 
oder in Fällen, wo das Gesetz eine vorschreibt.

Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Brief oder 
E-Mail an die Aktionäre und Nutzniesser einzuberuFen. Die Einberufung erfolgt durch den Ver­
waltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle. Das Einberufungsrecht steht auch den Li­
quidatoren und den Vertretern der Anleihensgläubiger zu.

Die Einberufung einer Generalversammlung kann auch von einem oder mehreren Aktionären, 
die zusammen über mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, 
verlangt werden. Sie müssen die Einberufung schriftlich verlangen. Die Verhandlungsgegen­
stände und Anträge müssen im Begehren enthalten sein

In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsra­
tes und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung 
oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und 
der Revisionsbericht den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen. Jeder Akti­
onär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt 
wird. Die Aktionäre sind hierüber in der Einberufung zu unterrichten.

Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Be­
schlüsse gefasst werden; ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentli­
chen Generalversammlung, auf Durchführung einer SonderprüFung und auf Wahl einer Revi­
sionsstelle infolge Begehrens eines Aktionärs.

Aktionäre, die mindestens Fünf Prozent des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandie­
rung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Das Begehren ist schriftlich an den Verwal­
tungsrat zu richten und hat den Verhandlungsgegenstand und den Antrag zu nennen.

Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen 
ohne Beschlussfassung bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung.

Jeder Aktionär kann während eines Jahres nach der Generalversammlung verlangen, dass ihm 
der Geschäftsbericht in der von der Generalversammlung genehmigten Form sowie die Revi­
sionsberichte zugestellt werden, sofern die Unterlagen nicht elektronisch zugänglich sind.

Artikel 12 - Universalversammlung

Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, Falls kein Widerspruch erhoben 
wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen 
Formvorschriften abhalten.

ln dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung Fallen­
den Gegenstände gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümer 
oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind.

Eine Generalversammlung kann ebenfalls ohne Einhaltung der Für die Einberufung ge 
Vorschriften abgehalten werden, wenn die Beschlüsse auf schriftlichem Weg auf R 
in elektronischer Form erfolgen, sofern nicht ein Aktionär oder dessen Vertrete, 
che Beratung verlangt.
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Artikel 13: Tagungsort

Der Verwaltungsrat bestimmt den Tagungsort der Generalversammlung.

Durch die Festlegung des Tagungsortes darf Für keinen Aktionär die Ausübung seiner Rechte 
im Zusammenhang mit der Generalversammlung in unsachlicher Weise erschwert werden.

Die Generalversammlung kann an verschiedenen Orten gleichzeitig durchgeFührt werden. Die 
Voten der Teilnehmer müssen in diesem Fall unmittelbar in Bild und Ton an sämtliche Tagung­
sorte übertragen werden.

Die Generalversammlung kann im Ausland durchgeFührt werden, wenn der Verwaltungsrat in 
der EinberuFung einen unabhängigen Stimm-rechtsvertreter bezeichnet. Der Verwaltungsrat 
kann auF die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters verzichten, soFern alle 
Aktionäre damit einverstanden sind.

Der Verwaltungsrat kann vorsehen, dass Aktionäre, die nicht am Ort der Generalversammlung 
anwesend sind, ihre Rechte auF elektronischem Weg ausüben können.

Artikel 14: Virtuelle Generalversammlung

Eine Generalversammlung kann mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchgeFührt 
werden. Der Verwaltungsrat kann auF die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsver- 
treters verzichten, soFern alle Aktionäre damit einverstanden sind.

Der Verwaltungsrat regelt die Verwendung elektronischer Mittel. Er stellt sicher, dass
a. die Identität der Teilnehmer Feststeht;
b. die Voten in der Generalversammlung unmittelbar übertragen werden;
c. jeder Teilnehmer Anträge stellen und sich an der Diskussion beteiligen kann;
d. das Abstimmungsergebnis nicht verFälscht werden kann.

Treten während der Generalversammlung technische Probleme auF, sodass die Generalver­
sammlung nicht ordnungsgemäss durchgeFührt werden kann, so muss sie wiederholt werden. 
Beschlüsse, welche die Generalversammlung vor dem AuFtreten der technischen Probleme ge- 
Fasst hat, bleiben gültig.

Artikel 15 - Vorsitz und Protokoll

Den Vorsitz in der Generalversammlung Führt der Präsident, in dessen VerhinderungsFalle ein 
anderes vom Verwaltungsrat bestimmtes Mitglied desselben. Ist kein Mitglied des Verwal­
tungsrates anwesend, wählt die Generalversammlung einen Tagesvorsitzenden.

Der Vorsitzende bezeichnet den ProtokollFührer und die Stimmenzähler, die nicht Aktionäre 
zu sein brauchen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom ProtokollFührer zu unterzeich­
nen.

Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm das Protokoll innerhalb von 30 
ralversammlung zugänglich gemacht wird.
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Artikel 16 - Stimmrecht und Vertretung 

Jede Aktie berechtig zu einer Stimme.

Jeder Aktionär kann seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten oder durch ei­
nen Dritten vertreten lassen, der nicht Aktionär zu sein braucht oder durch den unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter. Der Vertreter hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.

Stellvertretung der Aktionäre ist gestattet, sofern eine schriftliche Vollmacht vorgelegt wird, 
über deren Anerkennung der Verwaltungsrat entscheidet.

DerVerwaltungsratgibtin der Einladung zur Generalversammlung die Einzelheiten der schrift­
lichen und elektronischen Vollmachten und Weisungen bekannt.

Artikel 17 - Beschlussfassung

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit das Gesetz 
oder die Statuten es nicht anders bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen 
Aktienstimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Dem Vorsitzenden steht 
kein Stichentscheid zu. Bei Wahlen wird vor der Durchführung der Wahl zudem zunächst fest­
gelegt, wie viele Personen gewählt werden sollen.

Die Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht der Vorsitzende oder die Ak­
tionäre, welche mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, verlangen, dass sie 
schriftlich oder elektronisch erfolgen.

Artikel 18: Besondere Beschlüsse

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen 
und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich 
für:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9. 

10 

11 

12

die Änderung des Gesellschaftszweckes;

die Zusammenlegung von Aktien

die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme 
und die Gewährung von besonderen Vorteilen;

die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes;

die Einführung eines Kapitalbandes oder eines bedingten Kapitals;

die Umwandlung von Partizipationsscheinen in Aktien

die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;

die Einführung von Stimmrechtsaktien;

den Wechsel der Währung des Aktienkapitals;

die Einführung des Stichentscheids des Vorsitzenden in der Generalversammlung;
eine Statutenbestimmung zur Durchführung der Generalversammlung im Auslan(^/^^;^!^f£^i^

der Verzicht auf die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters^
Durchführung einer virtuellen Generalversammlung bei Gesellschaften, d^ 
nicht an einer Börse kotiert;
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13. die Auflösung der GesellschaFt.

Für Beschlüsse über die Fusion, Spaltung oder Umwandlung gelten die Bestimmungen des 
Fusionsgesetzes.

Statutenbestimmüngen, die Für die Fassung bestimmter Beschlüsse grössere Mehrheiten als 
die vom Gesetz vorgeschriebenen Festlegen, können nur mit dem erhöhten Mehr eingeFührt 
und aufgehoben werden.

B. Verwaltungsrat

Artikel 19 - Wahl und Zusammensetzung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden jährlich von der Generalversammlung gewählt. 
Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates endet mit Abschluss der nächsten or­
dentlichen Generalversammlung. Vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt und Abberufung 
durch die Generalversammlung. Ersatzweise gewählte Mitglieder des Verwaltungsrates tre­
ten in die verbleibende Amtszeit des Mitglieds ein, das sie ersetzen. Die Mitglieder des Ver­
waltungsrates sind Jederzeit wieder wählbar.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet seinen Präsidenten und den Sekre­
tär. Dieser muss dem Verwaltungsrat nicht angehören.

Die Stimmrechtsaktionäre und die Stammrechtsaktionäre haben Anspruch auf wenigstens­
einen Vertreter im Verwaltungsrat. Die Vertreter der beiden Aktienkategorien werden Aktio­
nären Jeder Kategorie der Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschla­
gen.

Artikel 20- Organisation und Beschlussfassung

Sitzungsordnung, Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Geschäftsordnung werden im Or­
ganisationsreglement geregelt. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichent­
scheid.

Artikel 21: Protokoll, Zirkulationsbeschlüsse

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen. Das 
Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Sekretär des Verwaltungsrates zu unterzeichnen.

Beschlüsse können auch auf dem Weg der schriftlichen Zustimmung oder in elektronischer 
Form zu einem gestellten Antrag gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied mündliche Bera­
tung verlangt.

Artikel 22 - Recht auf Auskunft und Einsicht

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann Auskunft über alle Angelegenheiten d^e^ 
Schaft verlangen.
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Ausserhalb der Sitzungen kann jedes Mitglied von den mit der GeschäFtsFührung betrauten 
Personen AuskunFt über den GescFiäFtsgang und, mit ErmäcFitigung des Präsidenten, aucFi 
über einzelne GescFiäFte verlangen.

So\A/eites Für die ErFüllung einer AuFgabeerForderlicFi ist, kann jedes Mitglied dem Präsidenten 
beantragen, dass iFim BücFier und Akten vorgelegt werden.

Weist der Präsident ein GesucFi auF AuskunFt, AnFiörung oder Einsicht ab, so entscheidet der 
Verwaltungsrat.

Artikel 23 - AuFgaben

Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss Fassen, die nicht nach Gesetz 
oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind. Er Führt die GeschäFte der GesellschaFt, 
soweit er die GeschäFtsFührung nicht übertragen hat.

Der Verwaltungsrat hat Folgende unübertragbare und unentziehbare AuFgaben:

1. die Oberleitung der GesellschaFt und die Erteilung der nötigen Weisungen;

2. die Festlegung der Organisation;

3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, 
soFern diese Für die Führung der GesellschaFt notwendig ist;

4. die Ernennung und AbberuFung der mit der GeschäFtsFührung und der Vertretung be­
trauten Personen;

5. die OberauFsicht über die mit der GeschäFtsFührung betrauten Personen, namentlich im 
Flinblick auF die BeFolgung der Gesetze, Statuten, Regiemente und Weisungen;

6. die Erstellung des GeschäFtsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung 
und die AusFührung ihrer Beschlüsse;

7. die Einreichung eines Gesuchs um Nach-lassstundung und die Benachrichtigung des 
Richters im Falle der Überschuldung

8. BeschlussFassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auF nicht vollständig libe- 
rierte Aktien

9. BeschlussFassung über die Feststellung von Kapitalerhöhungen und daraus Folgende 
Statutenänderungen

10. PrüFung der Fachlichen Voraussetzungen der besonders beFähigten Revisoren Für die 
Fälle, in welchen das Gesetz den Einsatz solcher Revisoren vorsieht

Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die AusFührung seiner Beschlüsse oder die 
Überwachung von GeschäFten Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er hat Für 
eine angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder zu sorgen.

Artikel 24-Übertragung der GeschäFtsFührung und der Vertretung

Der Verwaltungsrat kann die GeschäFtsFührung nach Massgabe eines Organisationsreglemerh 
tes ganz oder zum Teil an einzelne Mitglieder oder an Dritte übertragen.

Dieses Reglement ordnet die GeschäFtsFührung, bestimmt die hierFür erForderliche 
umschreibt deren AuFgaben und regelt insbesondere die Berichterstattung.
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Der Verwaltungsrat kann die Vertretung einem oder mehreren Mitgliedern (Delegierte) oder 
Dritten (Direktoren) übertragen. Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates muss zur Ver­
tretung befugt sein.

Die Gesellschaft muss durch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der 
Schweiz hat.

Artikel 25: Vergütung

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der Gesell­
schaft aufgewendeten Auslagen sowie allenfalls auf eine ihrer Tätigkeit entsprechende Ver­
gütung, die der Verwaltungsrat selbst festlegt.

C. Revisionsstelle

Artikel 26 - Revision

Die Generalversammlung wählt jährlich für ein Geschäftsjahr eine Revisionsstelle. Ihr Amt en­
det mit der Abnahme der Jahresrechnung, Vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt und Ab­
berufung. Eine Wiederwahl ist möglich. Eine Abberufung ist jederzeit und fristlos möglich.

Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:

1. die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist;

2. sämtliche Aktionäre zustimmen; und

3. die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.

Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, spä­
testens 10 Tage vor der Generalversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revi­
sion und die Wahl einer entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen. Die Generalversamm­
lung darf diesfalls die Beschlüsse nach Art. 8 Ziff. 3 und 4 erst fassen, wenn der Revisionsbe­
richt vorliegt.

Artikel 27 - Anforderungen an die Revisionsstelle

Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Per­
sonengesellschaften gewählt werden.

Die Revisionsstelle muss ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlas­
sung in der Schweiz haben. Hat die Gesellschaft mehrere Revisionsstellen, so muss zumindest 
eine diese Voraussetzungen erfüllen.

Ist die Gesellschaft zur ordentlichen Revision verpflichtet, so muss die Generalversammlung 
als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisionsexperten bzw. ein staatlich beaufsichtigtes 
Revisionsunternehmen nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezem­
ber 2005 wählen.

Ist die Gesellschaft zur eingeschränkten Revision verpflichtet 
lung als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisor nach den 
Sichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 wählen. Vorbehalten 
einer Revisionsstelle nach Artikel 19. ,
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Die Revisionsstelle muss nach Art. 728 bzw. 729 OR unabhängig sein.

Die Revisionsstelle wird Für ein Geschäftsjahr gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der 
letzten Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich. Eine Abberufung ist nur aus wichtigen 
Gründen möglich.

IV. Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung

Artikel 28 - Geschäftsjahr und Buchführung

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31.12.

Die Jahresrechnung, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang, ist gemäss den Vor­
schriften des schweizerischen Obligationenrechts, insbesondere der Art. 662a FF. und 958 FF. 
OR, sowie nach den Grundsätzen der ordnungsgemässen Rechnungslegung auFzustellen.

Artikel 29 - Reserven und Gewinnverwendung

Aus dem Jahresgewinn ist zuerst die Zuweisung an die Reserven entsprechend den Vorschrif­
ten des Gesetzes vorzunehmen. Der Bilanzgewinn steht zur Verfügung der Generalversamm­
lung, die ihn im Rahmen der gesetzlichen Auflagen (insbesondere Art. 671 ff. OR) nach freiem 
Ermessen verwenden kann.

Artikel 30-Auflösung und Liquidation

Die Auflösung der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung, über 
den eine öffentliche Urkunde zu errichten ist, erfolgen.

Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat besorgt, Falls sie nicht durch einen Beschluss 
der Generalversammlung anderen Personen übertragen wird. Die Liquidation erfolgt gemäss 
Art. 742 Ff. OR.

Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden nach Massgabe 
der einbezahlten Beträge unter die Aktionäre verteilt.

V. Benachrichtigung

Artikel 31 - Mitteilungen und Bekanntmachungen

Mitteilungen an die Aktionäre 
ten Adressen.

Alienwinden, 17.12.2025

erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichne-
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Amtliche Beglaubigung

Die Unterzeichnete Urkundsperson beglaubigt, dass die vorliegenden Statuten der Firma 
Enespa AG mit Sitz in Appenzell AI dem gültigen Statut der Gesellschaft entsprechen und alle 
Beschlüsse der Ver\A/altungsratssitzung vom 17.12.2025 enthalten. Die Statuten umfassen 
31 Artikel.






